Vom: 28. Januar 2010

- von beamteten Lehrkräften im Missbilligungsverfahrenvon 

- Funktionsstelleninhaber/innen in Disziplinarverfahren

Datum     

Betr: Anhörung Streikteilnahme   

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hiermit nehme ich zu dem mir wegen meiner Teilnahme am Streik der hessischen Lehrkräfte am 17. November 2009 gemachten Vorwurf „rechtswidrigen Verhaltens“ wie folgt Stellung:   

Trotz aller Sonntagsreden zur Bedeutung von Bildung ist der bereits seit langem geringe Anteil der öffentlichen Ausgaben für Bildung am Bruttoinlandsprodukt in Deutschland weiter gesunken. Hinzu kommt, dass das reiche Hessen hier im Bundesländervergleich regelmäßig einen der hinteren Plätze belegt. Bei der Arbeitszeit der Lehrkräfte haben die hessischen Lehrerinnen und Lehrer, nach Angaben der Kultusministerkonferenz, die zweithöchste Pflichtstundenzahl und werden dabei und lediglich von Mecklenburg-Vorpommern um 0,1 übertroffen. Eine hessische Grundschullehrkraft z.B. hat heute eine höhere Pflichtstundenzahl als ein „Volksschullehrer“ vor hundert Jahren. Den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes ist es im Jahr 2009 nach langen und schwierigen Auseinandersetzungen gelungen, die von der Koch-Regierung 2003 durchgesetzte 42-Stunden-Woche in Hessen wieder zu kippen und im Tarifvertrag eine 40-Stunden Woche zu vereinbaren. Entsprechend dem Jahrelang gültigen Prinzip ‚Beamtenrecht folgt Tarifrecht’ stand und steht hier nach wie vor die Übertragung dieser Arbeitszeitverkürzung auf die Beamtinnen und Beamten an. Trotz aller in der Vergangenheit gerade von Ministerpräsident Koch immer wieder betonten Gleichbehandlung von Angestellten und Beamtinnen und Beamten, weigert sich die Landesregierung, die im Tarifvertrag vereinbarte Arbeitszeitverkürzung auf die Pflichtstundenregelung der Lehrkräfte zu übertragen, das heißt deren letzte Erhöhung zurückzunehmen und 10.000 zusätzliche Deputatsstunden für die Lehrkräfte einzurichten. Sie hat sogar die Arbeitsbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer durch das Streichen der Altersteilzeitregelung weiter verschlechtert und plant die Erhöhung des Eintrittsalters in den Ruhestand.   

Nachdem Gespräche und Verhandlungen mit dem Kultusministerium zur Übertragung der Arbeitszeitverkürzung aus dem Tarifvertrag durch entsprechende Pflichtstundenreduzierung und zur Verlängerung der Altersteilzeitregelung gescheitert waren, hat meine Gewerkschaft GEW nach intensiver Diskussion zu einem eintägigen Streik am 17. November 2009 mit den Forderungen:     
»     Rücknahme der Pflichtstundenerhöhung von 2004 ab dem Februar 2010
»    10.000 zusätzliche Deputatsstunden für die Lehrkräfte an den Schulen
»    Fortsetzung der Altersteilzeitregelung und keine Erhöhung des Eintrittsalters in den Ruhestand
»    Besetzung der freiwerdenden Stellen durch voll ausgebildete Lehrkräfte   aufgerufen. 

Ziel war es, eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Umsetzung des Tarifergebnisses zu erreichen.   

Diesem Aufruf meiner Gewerkschaft bin ich gefolgt und habe aus Protest gegen die den hessischen Lehrkräften verweigerte Teilnahme an der im Tarifbereich vereinbarten Arbeitszeitverkürzung und gegen das Auslaufen der Altersteilzeitregelung die Arbeit niedergelegt. Ich habe dies deshalb getan, weil es angesichts der exorbitant hohen Arbeitsbelastungen der Lehrkräfte keine Rechtfertigung dafür gibt, die Gruppe der Lehrkräfte von einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung auszunehmen. Ich habe dies auch im Interesse der mir anvertrauten Schülerinnen und Schüler getan, die mittelbar unter den überhöhten Pflichtstunden der Lehrkräfte leiden.   Meine Teilnahme an der Arbeitsniederlegung, zu der die GEW Hessen aufgerufen hatte, war berechtigt. Im Rahmen der demokratischen und rechtsstaatlichen Verfassungsordnung des Grundgesetzes können die „hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums“, auf die Sie sich berufen, nur soweit Geltung beanspruchen, wie sie durch entgegenstehendes Verfassungsrecht nicht eingegrenzt oder überlagert werden. Zwingender Auslegungsmaßstab sind insoweit auch Rechtsgrundsätze, die sich aus europäischem Recht ergeben, zu dessen Einhaltung und Anwendung sich die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich verbindlich verpflichtet hat. Zu diesen verbindlichen Rechtsmaterien gehört auch die Europäische Menschenrechtskonvention. In zwei neueren Entscheidungen (Urteile vom 12.11.2008 und vom 21.04.2009) hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) erklärt, ein generelles Streikverbot für alle Beamtinnen und Beamten eines Unterzeichnerstaates verstoße gegen die Konvention. Die „hergebrachten Grundsätze“, auf die Sie sich berufen, wollen ein solches allgemeines Streikverbot konstituieren. Sie sind mithin insoweit unbeachtlich.   Dass die Streikteilnahme von Beamtinnen und Beamten nicht dienstrechtlich oder disziplinarisch sanktioniert werden darf, ergibt sich insbesondere aus dem Urteil des EGMR vom 21.04.2009 (68959/01).   In diesem Verfahren hatte der EGMR über von der türkischen Regierung verhängte Disziplinarmaßnahmen gegen zwei beamtete Beschwerdeführer zu entscheiden. Sie hatten an einem nationalen Streiktag des Türkischen Gewerkschaftsbundes im Jahre 2000 teilgenommen. Auch die Türkei erkennt ein Streikrecht für Beamtinnen und Beamte nicht an.   

Die Beschwerdeführer hatten gegen die verhängten Disziplinarmaßnahmen geklagt und die Feststellung beantragt, dass diese Disziplinarmaßnahmen wegen Verletzung der in Art. 11 EMRK garantierten Koalitionsfreiheit rechtswidrig sind.   Der EGMR hat in dem genannten Urteil der Klage stattgegeben. Der EGMR hat klargestellt, dass das Streikrecht ein unmittelbarer Ausfluss des Koalitionsrechts ist. Die Koalitionsfreiheit nach Art. 11 EMRK schließe deshalb zwingend auch das Recht auf koalitionsgemäße Betätigung, zunächst in Form von Kollektivverhandlungen, sodann auch der Wahrnehmung des Streikrechts ein.   

Koalitionsfreiheit im Sinne des Art. 11 EMRK, Recht auf Kollektivverhandlungen und Streikrecht, gelten nach der Kernaussage des EGMR grundsätzlich auch für Beamtinnen und Beamte.   Insoweit kommt es nicht darauf an, ob  eine nationale Rechts- und Verfassungsordnung ausdrücklich oder im Verständnis der herrschenden Meinung und Rechtsprechung zur Interpretation des Koalitionsrechts beamtete Beschäftigte des öffentlichen Dienstes des Landes von der Wahrnehmung der Koalitionsfreiheit, das heißt, dessen Ausübung bis hin zum Streikrecht, ausnehmen will.   

Einschränkungen, die eine nationale Rechts- und Verfassungsordnung insoweit vornehmen will, seien sie ausdrücklich formuliert oder in Gestalt einer herrschenden Meinung und/oder Rechtsprechung, haben vor dem verbindlichen Regelungsinhalt des Art. 11 EMRK keinen Bestand.   Nach dem Urteil des EMRK ist offen, ob es für Beamtengruppen, die bestimmte, eng eingegrenzte Aufgaben aus dem Kernbereich hoheitlicher Tätigkeit wahrnehmen, Beschränkungen bei den Formen koalitionsmäßiger Betätigungen geben kann. Auf eine solche Einschränkung kann sich das Land Hessen im vorliegenden Fall bereits aus formellen Gründen nicht berufen, weil sich die herrschende Meinung bislang auf ein uneingeschränktes Streikverbot für Beamtinnen und Beamte beruft und notwendige Differenzierungen nicht vorgenommen hat. Nach rechtsstaatlichen Maßstäben müssten diese Einschränkungen gesetzlich formuliert werden. Hieran fehlt es.   

Mithin lege ich Wert auf die Feststellung, dass meine Teilnahme an der Arbeitsniederlegung berechtigt und keineswegs rechtswidrig war. Mithin wende ich mich gegen die Absicht, dieses Verhalten zu sanktionieren.   

Mit freundlichen Grüßen     

